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1. Bereinigungsge#etz, betreffend der Reichsge#etze 
die gegen#tandslos gewordenen #ind 

 
gegeben am 19.09.2016, im Namen des Deut#chen Reiches 

 
In Kraft ge#etzt am 03.10.2016 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger  

nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 

 
 
 

Nr. 28 
 
 

In nachfolgenden Ge#etzen werden die Sonderrechte für Landesherren und der Für#tlichen Familie Hohenzollern den Rechten 
des Deut#chen Volk gleichge#tellt und weitere Ge#etze er#atzlos ge#trichen. 
   
  

Artikel 1. 
 

Das Einführungsge#etz des Gerichtsverfa##ungsge#etz zum Stand 07. Februar 1877 wird wie folgt geändert: 
 
1. Der § 5. wird als gegen#tandslos ge#trichen 
 
 

Artikel 2. 
 
Das Einführungsge#etz des Bürgerlichen Ge#etzbuches zum Stand 18. August 1896 wird wie folgt geändert:  
 
1. Der Artikel 57. wird als gegen#tandslos ge#trichen 
 
2. Der Artikel 58. wird  als gegen#tandslos ge#trichen 
 
3. Die Artikel 153.  bis Artikel 156. werden als gegen#tandslos ge#trichen 
 
4. Die Artikel 158.  bis Artikel 162. werden als gegen#tandslos ge#trichen 
 
5. Die Artikel 204. und Artikel 205. werden als gegen#tandslos ge#trichen 
 
6. Der Artikel 211. wird  als gegen#tandslos ge#trichen 
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Artikel 3. 

 
Das Einführungsge#etz der Civilprozeßordnung (Zivilprozeßordnung) zum Stand 30. Januar 1877 wird wie folgt geändert: 
 
1. Der § 5. wird als gegen#tandslos ge#trichen 
 
 

Artikel 4. 
 

Die Civilprozeßordnung (Zivilprozeßordnung) zum Stand 19. Februar 1877 wird wie folgt geändert: 
 
1. Der Ab#atz 2 des § 196. wird er#atzlos ge#trichen 
 
2. Der Ab#atz 2 des § 340. wird er#atzlos ge#trichen 
 
3. Der Ab#atz 2 des § 441. wird er#atzlos ge#trichen 
 
4. Der Ab#atz 2 des § 444. wird er#atzlos ge#trichen 
 
 

Artikel 5. 
 

Das Einführungsge#etz der Strafprozeßordnung zum Stand 01. Februar 1877 wird wie folgt geändert: 
 
1. Der § 4. wird als gegen#tandslos ge#trichen 
 
 

Artikel 6. 
 

Die Strafprozeßordnung zum Stand 01. Februar 1877 wird wie folgt geändert: 
 
1. Der § 71. wird als gegen#tandslos ge#trichen 

 
Artikel 7. 

 
Das Per#onen#tandsge#etz zum Stand 06. Februar 1875, Änderungs#tand 18.08.1896 wird wie folgt geändert: 
 
1. Der § 72. wird als gegen#tandslos ge#trichen 

 
 

Artikel 8. 
 

Die#es Ge#etz tritt mit Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger in Kraft. 
 
 

 
Gegeben zu Berlin, den 19. September 2016 

   
 

Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 
 

 Prä#idial#enat 
Erhard Lorenz 
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